
• Bundeskanzleramt 

Bundeskanzleraml, 11012 Berlin 

Postzustellungsurkunde 
Herrn 
Arne Semsrott 
c/o Open Knowledge Foundation 
Deutschland e.V. 
Singerstraße 1 09 
1 0179 Berlin 

G20 GERMANY 2017 
HAMBURG 

Jahn 

Referat 131 
Angelegenheiten des 

Bundesministeriums der Justiz und 

für Verbraucherschutz, Justiziariat, 

IFG-Koordination 
HAUSANSCHRIFT Willy-Brandt-Straße 1, 10557 ßerlin 

POSTANSCHRIFT 11012 ßerlin 

TEL +49 30 18 400-0 
FAX +49 30 18 400 - 2357 

MAlL poststelle@bk.bund.de 

BETREFF Anfragen nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Berlin, l4 . November 2017 

Az 13 IFG-02814 -ln 2017 I NA 083 

BEzuG Ihre Anfrage vom 21. August 2017 
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Sehr geehrter Herr Semsrott, 

mit E-Mail vom 21. August 2017 beantragten Sie u.a. aufgrund des Informations

freiheitsgesetzes (IFG) die Zusendung: 

1. der Richtlinien für den Einsatz von Luftfahrzeugen der Flugbereitschaft 

und 

2. einer Übersicht sämtlicher Termine, an denen die Flugbereitschaft in den 

Monaten Juli, August und September von BK Merke/ genutzt wurde, 

ohne dass der Zweck der Reise einen direkten Bezug zu ihrem Amt als 

Bundeskanzlerin hatte. Aus der Übersicht soll auch hervorgehen, wie 

hoch die Kosten der einzelnen Reisen waren und wer die Kosten über

nahm. 
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Auf Ihren Antrag ergeht folgende Entscheidung: 

1. Zu Ihrem Antrag unter 1. erhalten Sie Zugang zu dem unter I. aufgeführ

ten Dokument. 

2. Im Übrigen wird Ihr Antrag abgelehnt. 

3. Die Kosten des Verfahrens werden auf 15,00 EUR festgesetzt. 

Gründe: 

I. 

Sie erhalten gemäß§ 1 Abs. 1 IFG als Anlage zu diesem Bescheid eine Kopie der 

Richtlinien für den Einsatz von Luftfahrzeugen der Flugbereitschaft 

II. 

Im Übrigen ist Ihr Antrag abzulehnen, da im Bundeskanzleramt keine amtlichen 

Informationen über die Nutzung der Flugbereitschaft durch die Bundeskanzlerin in 

nicht amtlicher Funktion vorliegen. Der in § 1 Abs. 1 IFG eröffnete Anspruch auf 

Zugang zu amtlichen Informationen ist auf diejenigen Informationen beschränkt, 

die bei der Behörde, an die der Antrag gerichtet ist, zum Zeitpunkt der 

Antragstellung tatsächlich vorhanden sind. Eine Informationsbeschaffungspflicht 

wird im IFG nicht normiert. 

111. 

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 10 IFG. Danach werden für Amtshandlungen 

nach dem Informationsfreiheitsgesetz Kosten erhoben. 

Da Ihr Antrag auf Herausgabe von Unterlagen gerichtet ist, richten sich die Bear

beitungsgebühren nach § 10 Abs. 3 IFG in Verbindung mit der Anlage Teil A, Ziff. 

2.1 zur Informationsgebührenverordnung (IFGGebV). Hiernach ist ein Gebühren

rahmen von 15,00 EUR bis 125,00 EUR vorgesehen. 
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Grundsätzlicher Ausgangspunkt für die Gebührenfestsetzung innerhalb dieses 

Rahmens ist der Verwaltungsaufwand in Form von Personal- und Sachkosten. 

Für die Bearbeitung Ihres Antrags ist insoweit kein erheblicher Aufwand entstan

den. Die Gebühr wird daher am unteren Rand des Gebührenrahmens und zwar 

konkret auf 15,00 EUR festgesetzt. 

Sie werden gebeten, die Kosten von 15,00 EUR unter Angabe des Verwendungs

zwecks: "1180 0418 2017, IFG-Anfrage 2017/NA 083, open knowlegde" innerhalb 

eines Monats nach Zustellung an die Bundeskasse Halle, IBAN: D E  38 8600 0000 

0086 Q01 0 40, BIC: MAR K DEF1860 bei der Deutschen Bundesbank- Filiale 

Leipzi![J- zu überweisen. 
� 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Ja� 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider

spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 

Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Str. 1, 10557 Berlin, einzulegen. 

Ich weise darauf hin, dass für die vollständige oder teilweise Zurückweisung eines 

Widerspruchs Kosten von 30,00 EUR anfallen. 
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Richtlinien fllr den Einsatz von Luftfahrzeugen der Flugbereitschaft 
BMVgzur 

IJdärderung von Personen des politischen und parlamentarischen 
Bereichs 

vom 1. April 1998, geändert durch Beschluss der .)3undesrogierung 
vom 19. Dczcmber2001 

1. AllgemeineS 

Die Flugbereitschaft ·des Bundesministeriums der Veneidigung 
(nachfolgend als Flugbereitschaft BMVg bezeichnet) ist ein militilrischer 
Ve rband der Luftwaffe, Der Flugdienst .ihrer fliegenden Besatzungen 
dient der Erfilllung der Aufgaben der Bundeswehr. Die Luftfahrzeuge der 
Flugbereitschaft BMVg. können riach Maßgaoe der folgenden 
Bestimmung�n auch fiir SonderflUge :zur Befllrdening von Personeq des 
politischen und parlamentmischen Bereichs genutzt werden, sofern 
ll)llitärische Belange nicht beeinträchtigt werden. · 

2. Anforderungsberechtigte für SonderflUge 

Luftfahrzeuge der Flugbereitschaft B!-'4Vg können ilnfordem: 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.s 
2.6 
2.7 

2.8 

2.9 

Der Bundespräsident, . 
die Prasidentin des Deutsehen Bundestages, 
der Präsident des Bundesrales, 
der Bund�skanzler, 
die Prasidentin des Bundesverfassungsgerichts, 
die Bundesminister, die Bundesmiilisterinnen, 
die Fraktionsvorsitzenden der im Deutschen Bundestag 
vertretenen Parteien, bei Fraktionsgemeinschaft die Vorsitzenden 
der Gruppen, soweit jede filr sich die Voraussel:t\lngen nl\ch § 10 
Abs. I Satz I der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages 
erflll!i, 
die Mitglieder des Deutschen. Bundestages auf Anforderung der 
Pr,!sldentin des Deutschen Bundestages, 
die Vorsitzenden der im Deutschen Bundestag vertretenen 
Parteien und der Kanz.lcr-kand!dat anstelle des entsprechenden 
Vorsitzenden fiir die Zeit von 10 Wochen vor einer 
Bundestagswahl, sofem keine Pers�nengleichheit vorliegt. . 

Die Anforderungsberechtigten nnch Nwnmern 2.1 bis 2.7 und 2.9 
bestimmen die sie beglei tenden Personen. 

3. 

3.1 

Yornussctzungen 

Die Anforderungsberechtigten nach Nummern 2.1, bis 2.8 do.rfen · 
Luftfahrzeuge der Flug-bereitschaft BMYg nur filr Reisen in 
Ausilbung ihrer amtlieben Tätigkeit und nur dann enfordem, wellß 

der Zweck der Reise· bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
oder von Kraftfuhrzeugen nicht erreicht. we rden kann, ·oder wenn 
andere zwingende .Amtsgescbafte ohne Benutzung des 
Luftfahrzeuges der Flugbereitschaft nicht erledigt werden können. 
Dabei ist zu bertlckslchtigen, dass die. durch den Flug mit der 
Flugbereitschaft · BMVg verursachten Kosten in . einem 
angenfessenen Verhaltnis zur Bedeutung und Dringlichkeit des 
Amtsgeschäftes und den damit verbundenen Bundesinteressen 
stehen mOssen. Die Bestimmungen der Bundeshausltaitsordnung 
(BHO), .insbesondere die Grundslitze einer sparsamen 
Haushaltsführung (§§ 7, 34 BHO), sind. zu beachten. 

3.2 Die Anforderungsberechtigten nach Nummern 2.1 und 2.4 dürfen 
ein Luftfahrzeug der Flugbere\tschaft BMVg auch fllr die Nutzung 
durch andere Personen anfordern, wenn· dies im dringenden 
Bundesinteresse geboten ist. 

3.3 Fllr Anforderungsberechtigte nach Nummer 2,9 gelten die 
Voraussetzungen nach Nummer 3.1 entsprechenil, sie dürfen 
außerdom Luftfaluzeuge der . Flugbereitschaft BMVg ·nur 
anfordern, wenn ihre Sicherheit bei der · Benutzung von 
Luftfahrzeugen 'des gewerbHeben .'Linienverkehrs gefllhrdet 
erscheint. · 

3.4 Der Anforderungsberechtigte trägt die Verantwortung fiir das 
Vorliegen der Voraussetzungen. 

4. Antrag 
4.1 Jeder Sondcrllug ist beim _Bundesministerium der Verteidigung zu 

beantrngen, Anträge von Anforderimgsberccbtigten nach NuiiiJTier 
2.6 sind von ihnen selbst oder einem. von ihnen persönlich 
Beatifiragten :zu untcr:schreibcn. 

4.2 Das Bundesministerium der Verteidigung teilt dem 
Anforderungsberechtigten unter Angabe der voraussichtlichen 
Kosten mit, ob für die Reise ein Luftfahrzeug der Flugbereitschaft 
BMVg zur VerfUgung gestellt werden kann. 

5. • Kosten für die Nutzung der Luftfahrzeuge 
5.1 . Die notwendigen Mittel flir die F1ugbereitscbaft 13MVg werden im 

Verteidigungshaushalt bereitgestellt. Dies umfasst auch die 
Aufwendwtgen fiir Sonderflüge von Personen d�.s politischen und 
parlamentarischen B ereichs. 

5.2 Anforderungsberechtigten nach Nummern 2.1 bis 2.8 werden fGr 
die Nutzung der Luftfahrzeuge der Flugbereitschaft BMV g zu 

SonderflOgen keine Kosten bei:echnet. Sie ersiatten der 
Bundeswehr. die Aufwendungen, die ihr entstehen, wenn sie zur 

E�llung ihrer eigenen Aufgaben ersatzweise Be�rderungsmittel 
Dntter in Anspruch nehn1en muss. Der Anforderungsberechtigte 
ist darauf spätestens mit der Ertcilung der Flugge�ehmigung 
s�luiftlich hinzuweisen; gleichzeitig ist die ungel'Jhre.lj:Ohe dieser 
Kosten bekannt zu geben. 

5.3 Anforderungsbe�echtigtc nach Nummer .2.9 enirichten filr die 
Nutzung von Luftfaluzeugen der Flugbereitschaft BMVg zu 
SonderflOgen d!e Kosten der 1. Klasse des gewerblichen 
Linienverkehrs, sowe!t diese ·angeboten wird, im obrigen die 
Ko�ten der Business-Klasse der Deutschen Luftbansa. 

6. Kosten flir den Mitflug von Begleitern 
6.1 Folgende Begleiter fl.iegen kostenfrei mit: 

Dienstreisende, welche die Anforderungsberechtigten nach 
Nummern 2.1 bis 2.7 begleiten; die Zahl der 
Fraktionsmitglieder ist auf 3 Personen begrenZt; · 
Bedienstete des Personenschutzes und des Protokolls, 
welche die Anforderun&S·berecht!gten begleiten;· 

· •' besondere Gäste und per:sOnliche Begleitpersonen, welche 
del) Bundespräsidenten, den Bundeskanzler oder den 
·Bundesminister des Auswärtigen begleiten. 

6.2 Andere Begleiter von Anforderungsberechtigten nach Nummern 
2.1 bls 2.7, die im Bundesinteressc·mitfliegen, entrichten fiir den 
Mitflug einen Betrag in Höhe. von 30 v.H. des Nonnoiltarifs der 
Deutseben Lufthimsa (DLH-Eeonomy-Klasse) en dj,� Bundeswehr. 
Sollte in diesen Fällen ausnahmsweise aufgrund ei11es dringenden 
Bundesinteresses ein weitergehender Verzicht 'geboten sein, so  
entscheidet das Blindesministerium der VerteidigWI.g im Rahmon . 
der durch die vorläufigen Ve!Waltungsvorschrlften l:U § 63 Abs. 4 
und 5 BHO zugelassenen Ausnahmen, Die dabei entstehenden 
Mindereinmihmen sind der Bundeswehr von den 
Anforderungsbcn:chtigten oder aus·deren Einzeiplan zu erstatten. 

6.3 Sonstige Begleiter von Anforderungsben:ohtigten ßiJCb Nummetl) 
2.1 bis 2.7 entricbtCll fllr ihren Mitflug einen Betra1: in Höhe des 
Nonnaltarifs der Deutschen Lufthansa (DLH·Ecimorny-klasse) an 

die Bundeswehr. 

6.4 Die Anforderungsberechtigten en tscheiden Ober di·c Zuordnung 
der Begleiter zu den in Nummern 6.1 bis 6.3 genannten 
Kostenkategorien. 

6.5 Die Anforderungsbere�htigten nach Nummer 2.9 entrichten fllr 
den Mitflug ihrer Begleiter e(nen Betrag in Höhe der Kosten der I. 
Klasse des gewerblieben Linienverkehrs, sov-eit diene angeboten 
wird,' im übrigen der Kosten der Business-Klasse dc:r Deutschen 
Lufthansa pro Person. 

7. Einziehung und Abrechnung der Kosten 
Das Verfahren zur Einziehung und Abrechuog di:r nach Nummern· Sund 6 
zu erhebenden Kosten ist in den Erläuterungen des Bundesministeriums 
der Verteidigung zu diesen Richtlinien geregell Die Einnahmen aus den 

· an die Bundeswehr zu leistenden Zahlungen leitet diese an das 
Bundesministerium der Finanzen zur YerbuchWJg als vennischte 
Einnahmen des Bundes weiter. 

8. Schlussbestimmungen 
Das Bundeskabinett hat dies� Richtlinien am 1. Apfil !998 beschlossen; 
sjc treten mit sofortiger Wirkung in Kraft. Meil)e Richtlinie vom 26. April 
1993 hebe ich auf. Zur Anwendung der Richtlinien, insbesondere zum 
Verfahren der Antragstellung und der .Abrechnung, wird das 
Bundesministerium der Verteidigung Erlfilltcrungcn bekannt geben. 

Fcdcrfilhrung in der Bundesregierung: 

Bundesministerium der Verteidigung 

R I 2- Az 43-70-10·10 

Boon·, den 19. Dezember 2001 




